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Fachliche Voraussetzungen für die Leitung von Musik- und Kunstschulen  
 
Im neuen Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen sind die fachlichen 
Voraussetzungen für die Leiterin bzw. den Leiter einer anerkannten Musikschule klar 
geregelt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, teilweise bereits Praxis, dass Musikschulen 
in kommunaler Trägerschaft mit anderen Kultureinrichtungen fusionieren (Bibliotheken, 
Volkshochschulen usw.). Dann wären eigentlich bloß zwei Varianten möglich, um dem 
Gesetz gerecht zu werden: Einmal wäre es möglich, eine Person für die Leitung der 
fusionierten Gesamteinrichtung einzustellen, die diese im Paragrafen 3, Absatz 2, Punkt 7, 
formulierten Anforderungen erfüllt. Oder der mit der Leitung des Musikschulteiles der 
Gesamteinrichtung beauftragten Person wird eine weitgehende Autonomie in allen 
pädagogischen, musikalischen und personalrechtlichen Angelegenheiten verbindlich 
eingeräumt, selbstverständlich im Rahmen des beschlossenen Haushalts und unter der 
Bedingung, dass die gesetzlich geforderte Qualifikation nachgewiesen wurde. Da zu 
diesem Problem bereits Unsicherheiten deutlich wurden, wäre eine 
Durchführungsbestimmung eventuell hilfreich. 
 
 
Ich frage deshalb die Landesregierung:  
 
Welche Position vertritt die Landesregierung zu diesem möglichen Problem bei der 
Umsetzung des Gesetzes zur Förderung von Musik- und Kunstschulen im Land 
Brandenburg? 
 
 
 
 
 
Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann, MdL 
 
Potsdam, den 25. März 2014 






